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RS OGH 1987/5/26 2Ob730/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1987

Norm

ABGB §833 C2

ABGB §897

Rechtssatz

Tritt der von den Parteien eines Teilungsvertrages zur Bedingung ( § 901 ABGB ) der Widmung eines Grundstückes als

Zufahrtsstraße erhobene Bau eines ö<entlichen Weges nicht ein, kann sich ein Teil auf eine einvernehmliche

Verwaltungshandlung der Miteigentümer iS der Widmung des Grundstückes als Zufahrtsstraße nicht berufen.
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